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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §177;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Behörde die Berechnung des Unternehmenswertes nach Maßgabe der im

"Fachgutachten 74" des Fachsenates für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder

dargestellten Methoden durchführt (Hinweis auf die Erkenntnisse vom 28. November 2001, 99/13/0250 und

99/13/0254).
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